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Regeste

Asyl (ohne Wegweisung)

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden
Beschwerde zuständig und entscheidet endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art.
105AsylG [SR 142.31]). Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur
Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht
eingereichte Beschwerde (Art. 108 Abs. 1 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist
(vorbehältlich der Erwägung 9) einzutreten.

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzung von
Bundesrecht und unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen
Sachverhalts hin (Art. 106 Abs. 1 AsylG.

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Dabei kommt es auf die Gezieltheit und Intensität jener Massnahmen
an.

E. 3.2
Insofern als der Beschwerdeführer subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54
AsylG geltend macht, können diese zur Begründung des Asylgesuchs nicht herangezogen
werden. Vielmehr führen sie, wenn sie bestehen, zur Anerkennung der
Flüchtlingseigenschaft ohne Asyl.

E. 3.3
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Sie ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).



E. 4
Die Vorinstanz hielt die Vorbringen des Beschwerdeführers in der angefochtenen
Verfügung wegen widersprüchlicher und detailarmer Schilderungen für unglaubhaft.
Ausserdem sei nicht nachvollziehbar, warum die Apoci nicht auch seine Brüder hätten zum
Beitritt zwingen sollen und nicht auch gegen seine Angehörigen Verfolgungsmassnahmen
hätten einleiten sollen.

E. 5
Nach Prüfung der Akten ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass die an den
Befragungen vorgebrachten Fluchtgründe unglaubhaft sind. Entgegen der Beschwerde sind
seine Aussagen teilweise widersprüchlich, wenn auch einzelne Kritikpunkte in der
Beschwerde an der vorinstanzlichen Feststellung von Widersprüchen begründet sind.
Letzteres vermag insbesondere die übrigen Unglaubhaftigkeitselemente nicht aufzuwiegen.
Selbst bei Wahrunterstellung des Sachverhaltsvortrags ist, soweit dieser aufgrund der
äusserst unsubstanziierten und teilweise widersprüchlichen Angaben überhaupt festgelegt
werden kann, keine subjektive Furcht vor sich in absehbarer Zukunft mit erheblicher
Wahrscheinlichkeit realisierender Verfolgungsgefahr substanziiert worden, zumal der
Beschwerdeführer an der Anhörung auf die Frage, was er bei einer Rückkehr nach Syrien
dort zu befürchten habe, geantwortet hat, dort nichts zu haben und nicht anerkannt zu sein,
was nicht auf eine gezielte Verfolgung von asylbeachtlicher Intensität hindeutet. Ferner gab
er in Widerspruch zu seinen vorher genannten Fluchtgründen (Verweigerung des Beitritts
zu den Apoci respektive Mithilfe zur Flucht seiner Verlobten) an, mit seiner Flucht hätten
die Apoci erreicht, was sie wollten, weswegen seine Angehörigen keinen
Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt seien. Auf Beschwerdeebene macht er insbesondere
geltend, entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht syrischer Staatsangehöriger, sondern
Maktum zu sein, und bringt im Wesentlichen Kollektivverfolgung der Kurden sowie
insbesondere der Maktumin und ausserdem als subjektiven Nachfluchtgrund im Sinne von
Art. 54 AsylG Reflexverfolgung wegen seines in der Schweiz angeblich asylberechtigten
Bruders vor. Dem ist entgegenzuhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht auch in seiner
jüngsten Praxis das Bestehen von Kollektivverfolgung von Maktumin (vgl. das Urteil
E-7092/2014 vom 16. September 2015 E. 5.3) und erst recht aller Kurden mangels
Gezieltheit und Intensität der Verfolgung verneint (vgl. die Urteile D-7014/2013 vom 26.
Mai 201, E-6535/2014 vom 24. Juni 2015 und E-2349/2015 vom 7. Juli 2015). Die geltend
gemachte Reflexverfolgung wurde nicht substanziiert. Alleine aus dem Umstand, dass sich
der Beschwerdeführer zu seinem in der Schweiz angeblich asylberechtigten Bruder begeben
hat, kann noch keine begründete Furcht vor Reflexverfolgung abgeleitet werden. Die
eingereichten Beweismittel sind nicht geeignet, zu einem andern Schluss zu führen. Nach
dem Gesagten hat die Vorinstanz die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint und das
Asylgesuch abgelehnt.

E. 6
Aus dem oben Gesagten ist zu schliessen, dass die Rügen der willkürlichen
Beweiswürdigung sowie der Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes sich als
offensichtlich unbegründet erweisen. Die vom Beschwerdeführer angerufenen Urteile, in
welchen das Bundesverwaltungsgericht Verfügungen der Vorinstanz kassierte, sind in
anderer Sache ergangen und können der Vorinstanz in diesem Verfahren nicht
entgegengehalten werden. Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs und
insbesondere der Begründungspflicht zielt darauf ab, der Vorinstanz vorzuhalten, sie hätte



das Vorliegen von Reflexverfolgung sowie Kollektivverfolgung von Amtes wegen prüfen
müssen. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Letztlich kann indes aber
offengelassen werden, ob eine Gehörsverletzung begangen worden ist, da ein solcher
Mangel, sollte er bestehen, durch die Nachholung respektive Ergänzung der Begründung in
der Vernehmlassung als auf Beschwerdeebene geheilt erachtet werden kann.

E. 7
Gemäss Art. 44 AsylG verfügt das Staatssekretariat in der Regel die Wegweisung aus der
Schweiz, wenn es das Asylgesuch ablehnt oder darauf nicht eintritt. Der Beschwerdeführer
verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen
Anspruch auf Erteilung einer solchen (vgl. BVGE 2009/50 E. 9). Die Wegweisung ist nicht
zu beanstanden (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H).

E. 8
An der Feststellung der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs besteht angesichts der
vorläufigen Aufnahme kein aktuelles Rechtsschutzinteresse. Auf den entsprechenden
Antrag ist daher nicht einzutreten.

E. 9
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und auch sonst nicht zu beanstanden ist (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde
ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

E. 10
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 600.- (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite)
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